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Beschluss 
des Hauptausschusses stellvertretend für die Bezirksversammlung  

(§ 15 Absatz 3 BezVG)  
 
 
Cop4U in Lurup nachbesetzen! 
 
In der September-Sitzung des Luruper Forums wurde aus der Fridtjof-Nansen-Schule in 
Lurup berichtet, dass es bisher keine Nachbesetzung für den Ende Dezember aus dem 
Dienst scheidenden Polizisten (Cop4U) gebe. 
Die Stadtteilpolizist*innen genießen vor Ort großes Vertrauen und leisten unverzichtbar 
wichtige Arbeit für ein gutes Miteinander – gerade in sozial durchmischten Gebieten. 
In einem offenen Brief aus dem Stadtteil mit dem Titel „Stelle des Stadtteilpolizisten dringend 
nachbesetzen!“ von Ende September wird die Situation anschaulich beschrieben. 
 
Die Bezirksversammlung Altona sieht diese Entwicklung ebenfalls mit großer Sorge und 
möchte die Behörde für Inneres und Sport (BIS) dringend bitten, diese (und andere) 
freiwerdende Cop4U-Stellen im Bezirk Altona jeweils umgehend nach zu besetzen.  
 
Der Hauptausschuss beschließt daher stellvertretend für die Bezirksversammlung: 
 
1. Die BIS wird nach § 27 BezVG gebeten, die Stelle des*der Cop4U-Beamt*in für die 

Fridtjof-Nansen-Schule ab dem 01.01.2022 neu zu besetzen. 
 
2. Ebenfalls wird die BIS gebeten, andere demnächst freiwerdende Cop4U-Stellen im 

Bezirk Altona jeweils ebenfalls umgehend nach zu besetzen. 
 

3. Wenn möglich sollen diese Stellen mit einer Übergangs-/ Einarbeitungszeit von 
mindestens drei Monaten zur freiwerdenden Stelle besetzt werden. 

 
4. Dem Hauptausschuss ist Bericht zu erstatten. 
 


